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TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 061/2013/1 
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH 
 

Bebauungsplan Nr. 95 "Brauerei" 
Beschlussfassung aus § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 
Beschlussfassung zu § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
Datum 

14.05.13 
Geschäftszeichen 

StEB/Le 
Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) 

Gutachten Lärmschutz, 43 Seiten  
Federführender Fachbereich:  

Stadtentwicklungsbüro 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und 
Stadtentwicklung 

14.05.2013 zur Kenntnisnahme 

Hauptausschuss 06.06.2013 zur Kenntnisnahme 

Rat der Stadt Schwelm 20.06.2013 zur Kenntnisnahme 

 
 
 
 
Sachverhalt:  
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 95 „Brauerei“ ist die Bearbeitung des 

Konfliktpotenzials „Lärmschutz“ durch ein Gutachten erforderlich. Ein entsprechendes 

Gutachten wurde durch den Projektträger des Brauereigrundstückes bei einem Bochumer 

Fachbüro in Auftrag gegeben. Da das Gutachten erst in der vergangenen Woche im Entwurf 

bei StEB einging, wird es nun im Rahmen dieser Tischvorlage den Unterlagen zum 

Bebauungsplan beigefügt. 

In der Zusammenfassung ist nachzulesen, dass das Projekt „Brauerei“ in der 
geplanten Form sich im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Vorschriften bewegt 
und zulässig ist. 
 
 
 
 Der Bürgermeister  

gez. Stobbe 
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